
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 20. Januar 2026  

 
 Nr. 2026/58  

 

Abrechnung: Gunzgen, Mittelgäustrasse, Marktstrasse bis Dorfausgang Ost, Sanierung 
und Umgestaltung 
  

1. Erwägungen 

Die Mittelgäustrasse musste aufgrund des zum Teil schlechten Zustands saniert werden. Gleich-
zeitig wurde im Westen ein Eingangstor zur Geschwindigkeitsreduktion erstellt. Die Bushalte-
stellen wurden behindertengerecht ausgebaut. Die Fussgängerquerungen und die Abbiegehil-
fen sind angepasst worden. Die Bauarbeiten erfolgten in den Jahren 2021 bis 2023 inkl. Deckbe-
lag. 

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des 
Gemeindebeitrages 

2.1 Aufwendungen Fr. 

2.1.1 Landerwerb 86'344.15 

2.1.2 Bauarbeiten 2'886'007.46 

2.1.3 Landumlegung und Vermessung 53'887.35 

2.1.4 Projekt und Bauleitung 381'335.80 
 

Total Aufwendungen 3'407'574.76 

2.2 Finanzierung Fr. Fr. 
 
2018, Objektkredit, Projekt Nr. 3TK.01300.P  400'000.00   
2020, Objektkredit, Projekt Nr. 3TK.01330.A  2'950'000.00   
Teuerung Baumeister  112'741.45   

Total Kredite  3'462'741.45  3'462'741.45 

./. Zahlungen an Dritte    3'407'574.76 

nicht beanspruchter Objektkredit  55'166.69 
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2.3 Bundesbeiträge  Fr. Fr. 
 
Kostenbeteiligung Bund für lärmdämmenden Belag  145'600.00   
Kostenbeteiligung Bund Agglobeiträge (Anteil Kan-
ton) 

 166'240.30   

Auszahlung Agglobeiträge an Einwohnergemeinde 
Gunzgen für Beleuchtung 

 16'955.40   

Auszahlung Agglobeiträge an eug Elektra Untergäu 
für Beleuchtung 

 17'713.30   

2.4 Berechnung des Gemeindebeitrages Fr. Fr. 
 

Total Aufwendungen  3'407'574.76   
./. Aufwendungen nach 1. Januar 2019  3'301'288.41   
  106'286.35   
     
Total Gemeindebeitrag: 29.72 % von Fr. 106'286.35    31'588.30 

./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen    8'200.00 

restlicher Gemeindebeitrag    23'388.30 

3. Beschluss 

3.1 Die Abrechnung über die Sanierung und Umgestaltung der Mittelgäustrasse in 
Gunzgen, im Gesamtbetrag von Fr. 3'407'574.76, wird genehmigt. 

3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag 
von Fr. 23'388.30 der Einwohnergemeinde Gunzgen in Rechnung zu stellen und dem 
Konto 6320000/Projekt Nr. 3TK.01300.P.62 «Gemeindebeiträge» gutzuschreiben. 

Yves Derendinger 
Staatsschreiber 

  

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons 
Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag 
und eine Begründung zu enthalten. 

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 
Amt für Verkehr und Tiefbau (stj/fls)  
Kantonale Finanzkontrolle 
Gemeindepräsidium Gunzgen, Allmendstrasse 2, 4617 Gunzgen (Einschreiben) 
Gemeindeverwaltung Gunzgen, Allmendstrasse 2, 4617 Gunzgen (Rechnung des Amtes für Ver-

kehr und Tiefbau folgt separat) 


